
Stadtratswah I in der Landeshauptstadt Magdebu rg
am26. Mai 2O19'-_:_::_-

im Wahlbereich Nr. l- or l
Form blatt fil r e a ne U nte rsttitzu n gsu nte rsch rift

(Anlage 6 zu g 30 Abs.4 Nr. 3 KWO LSA)
Jede wahlberebhtigte PeEon darf mit ihrer UnteFchrift nur gi!g! \A/ahlwFchlag fJr die StadtEtswahl unteFtützen.
(wer mehrere Wahlwßchläge für dieselbe Wahl untezeichnet, macht sich nach S lOAd i.V. mit S 1O7a des Strafgesetzbuches straf,car)

1) Sweit wrhanden
2) Bitte wllständig in Block- oder Maschinenschrift auslüllen
3) .zvtreffendes ankreuzen
4) Die (}emeinde darf das Wahll€ht nur einmal fi.lr einen \ /ahlwEchlag deFelben Wahl bGäheinigen; dabei darf sie nicht bsthaltän, frir welchen
WahlFFchlag die erteilte Bescheinigung b€timmt ist. Hat de-r \A/ahlbe@htigte mehrere \Ay'ahlwEchläge deFdbff \A/ahl unteueich.iet, so sind seine
UnteEchriften auf den WahlwEchlägen, die bei der Gemeinde nach der eFten B€cheinigung d€ Wahlrechts eingehen, ungültig. Die
Wahlbecchtigung des UntezeichneE muss im Zeitpunkt der Untezeichnung gegebtr sein.

. Daten$hqtzhinwei- auf dem Beiblätt

Dios€s Formblatt dlent der Unterstützung des lrvahlvorschlags:
Art Name der Partei / Kennwart der Wählergruppe Kuubezeichnung 1

Pärtei x Pa rte i f ilr Arbe it Rechtsstäat, Tie r$hutz, El it6 ntörde ru n g Die PARTEI
Wählergruppe Ind basisdemokrati$he lnitiative

Einzelbererber/in /osshaunrs)

Ivhgdeburg, den 12. Dezember2OlS
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nO Oestatig€ g[elc?rteitig,ch untorstaltzo hiermit d
lass von mir nur €in lrvahlvorechlao unterzlc#lehffi..z$ ^/

Familienname: {es;5/ Geburtsdetum

Anschnlt der Hauptwohnung
PL-z. I ort:

I

| Ä/ragdeburg

StEße und Hausnummen

lch bin damit einwFtanden, dass für mich eine Bescheinigung darüber eingeholt ifiird, dass ich zur StadtEtswahl
wahlberechtigt bin.

lch werde die Bescheinigung därtiber, dass ich zur StadtEtswahl wahlbe@htigt bin, selbst einholen.

Magdeburg, den pereodrcne uno nanoscnntrilcne unteEcnnn de7des vvantrerechflgten:

ng durch de

Elescheinigung des Wahlrechts 4)

Der/Die wßtehende Untezeichner/in ist:

I o"ra="rr"rr im sinne d€ Artikels 1 16 Abs.1 des erundg€etzes,
l-51-.__.-_^_. L____l itaatsangehörige/r ein€ andeFn Mitgliedstates der Eurcpäischen Union,

hat am \A/ahltag das '16. Lebensjahr vollendet und seit mindestens 3 Monaten seine/ihre Hauptwohnung in der Landeshauptstadt Magdeburg (S
21 Abs. 2 und S 82 Abs. 4 KVG LSA). Erlsie ist nicht vom \ /ahlrecht ausgeschlossen (S 23 Abs. 2 KVG LSA) und ist im Zeitpunkt der
Untezeichnung in dem oben beeiohneten Vlrahlbercich rehlberechtigt.

Magdeburg, den handschrift liche UnteEchriftDienstsiegel


